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"Die Sammelklage muss 
CT.rh kann irair nicht 

vorstelien, dass die Schweiz 

langfristig als einziger Staat 

in Europa keine 
II 	1 GruppenKlage Kennt 

Daniel Fischer 	 . 	> 
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Moglicherweise ist die Schweiz bald das einzige Land 
in Europa ohne die Moglichkeit einer Sammelklage. 
Ein Nachteil für die Klager, meint Rechtsanwalt 
Daniel Fischer. Ein wichtiger Standortvorteil für die 
Schweizer Wirtschaft, entgegnet Kollege Eric Stupp. 

piädoyer: Soil die Schweiz eine 
Sammelkiage im Sinn der US-
((Class action>> einführen? 
Erich Stupp: Nein. Es ist gefahr-
lich, wenn man einzeine Institute 
einfach in eine andere Rechtsord- 

nung mit einer ganz anderen Tra-
dition hineinpflanzt. Zu diesem 
Schiuss kam auch der Gesetzgeber 
bei der Schaffung der neuen 
schweizerischen Zivilprozessord-
nung. Auch das Bundesgericht ist 

der Meinung, dass wit keine ame-
rikanischen Zustände woilen. 
Daniel Fischer: Genau da iiegt 
das zentrale Problem: Das US-Sys-
tem beherrscht unsere Vorstellun-
gen von Gruppenklagen. Von die-
sem Bud müssen wir uns lösen, 
darn verschwindet auch vie1 
Angstpotenzial. 

plarioye: Was stört Sie am US-
Modell der Sammeildage? 
Fischer: Zum Beispiel die <<puni-
tive damages)), also Strafzahiun- 

Unterschiedliche Sammelkiagen in Europa und den USA 
In Osterreich hat der Verein 

für Konsumenteninformation 

(VKI) gegen den Finanzdienst-

leister AWD - eine Tochter 

des grossten schweizerischen 

Lebensversicherers Swiss 

Life - fünf Sammelkiagen mit 

einem Gesamtstreitwert von 

umgerechnet fast 53 Millionen 

Franken eingereicht. In vier 

Fallen haben die Gerichte die 

Sammelkiagen zugelassen. 

Der VKl vertritt 2500 Geschä-

digte. Parallel dazu führt 

der VKI acht Musterprozesse, 

in denen die Praktiken des 

AWD exemplarisch abgehan-

delt werden. Der Verein wirft 

AWD systematische FehI-

beratung von Kunden in 

Osterreich vor. Rund 7000 

Beschwerden waren beim VKI 

eingegangen. 

In der Schweiz können 

Geschadigte von rechtlichen 

Möglichkeiten wie in Oster-

reich nur träumen. Auch die 

Sammelkiage nach US-Vor- 

bud ("class action-) würde für 

Klager Vorteile bringen. Dabei 

repräsentiert eine einzige kia-

gende Partei die ubrigen Be-

troffenen. Auch these sind an 

das Urteil gebunden. Sie sind 

automatisch Tell der Klager-

schaft, ausser sie bekunden 

aktiv ihren Austritt ("Opt-out"-

Verfahren). 

Für eine "class action" 

schreibt das US-Gesetz im 

Wesentlichen vier Vorausset-

zungen vor: Die Zahi der Klä- 

ger muss so gross sein, dass 

ein Zusammenschluss zu 

einer Streitgenossenschaft 

äusserst schwierig ware. Der 

geltend gemachte Anspruch 

muss zudem juristische und 

tatbeständliche Gemeinsam-

keiten aufweisen. Die Einzel-
klage des Reprasentanten 

muss typisch für die gemein-

same Problemstellung sein 

und die anwaitliche Vertre-
tung hohen Qualitätsstan-

dards entsprechen. 
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entpolitisiert werden" 
C C fch glaube nicht, dass 

die Wohlfahrt 

- 	- 	
in der Schweiz vergrossert, 
wenn wir mehr 
Zivilprozesse 

Eric Stupp 

/7 

gen, die abet den eigentliche Er-
satz eines konkreten Schadens hi-
nausgehen. Ich pladiere für Grup-
penklagen ohne (,punitive dama-
ges>) und ohne die weitgehenden 
Offenlegungspflichten wie im 
amerikanischen Recht. Wit haben 
in der Schweiz zudem auch keine 
Geschworenengerichte, wie sie die 
USA kennt. 1st das Ding erst <<ent-
amerikanisiert>>, sinkt die Angst. 
Stupp: Auch entschärft können 
Sammelklagen gegen Unterneh-
men unerwünschte Effekte haben. 
Die Kosten fallen auf die Konsu-
menten zurück. Sammelklagen 
sind in der Schweiz unnotig, weil 
wir hier einen anderen, närnlich 
einen institutionellen Ansatz ha-
ben: Im Unterschied zu den USA 
ist unset Verwaltungsstaat stark ge-
nug, urn Missstände auszuglei-
chen. In der Pharmabranche bietet 
unsere Heilmittelkontrolle em 
starkes Korsett. Wenn ein fa!sches 
Medikarnent auf den Markt 
kommt, könnte es viele Geschadig-
te geben. Die Heilmittelkontrolle 
sorgt dafür, dass moglichstkein so!-
ches Produkt auf den Markt 
kornmt. Abet auch die Banken und 
Versichetungen stehen unter Auf-
sicht der Behörden. 

plädoyer: Das verhindert weder 
höchst einseitige Ailgemeinen 
Versicherungsbedingungen noch 
Falschberatung durch Banken. 
Stupp: Das System mag nicht per-
fekt sein, abet der Ansatz über die 
Sammelkiagen ist es eben auch 
nicht. Auch ausserrechtliche Kräf-
te wie der freie Wettbewerb und 
die Gefahr eines Reputationsver-
lustes wirken zudern regulierend. 
Fischer: Regulierung als Gesamt-
interesse ist zu untetscheiden von 
Individualschªden. Regulierung 
ist Prävention. Die Sammelkiage 
greift erst dann em, wenn etwas 
passiert ist. Bei ideinen Schaden-
summen und einem grossen Kreis 
von Betroffenen fehlen heute der 
Zugang zum Recht und ein einfa-
ches Verfahren. Deshalb brauchen 
wit ein effizientes Verfahren, damit 
sich Gruppen zusammentun und 
klagen können. Davon könnten 
Arrne und Reiche profitieren. Die 
Sammelkiage muss entpo!itisiert 
werden - siehe das Beispiel der 
Bank Lehman, die auch in der 
Schweiz zahlreicheAn!eger gescha-
digt hat. Den Betroffenen fehlt 
praktisch die Moglichkeit zu ida-
gen, weil die Gerichtskosten pro-
hibitiv sind und Prozessfinanzierer 

weitgehend fehlen. Die Kostenfra-
ge ist heute einseitig zugunsten der 
Beklagten geregelt. Das führt zu ci-
net Apathie der Opfer, letztlich zu 
einer Art Gerichtsverdrossenheit. 
Stupp: Wenn wit eine Samme!-
kiage einführen, besteht die Ge-
fahr, class die Klªget die falschen 
Themen auf- und die falschen Fir-
men angreifen. Eine Behörde hin-
gegen muss sich genau uberlegen, 
wo sie intervenieren will. Das ist 
unter dem Strich effizienter und 
damit kostengunstiget. <,Class ac- 

Daniel Fischer (57) ist 
Rechtsanwalt und 
Senior Partner im Advo-
katurbUro Fischer & 
Partner, Mediator SAV 
und Professor für inter-
nationales Wirtschafts-
recht in Berlin. Er hat 
unter anderem zahlrei-
che Anleger vertreten, 
die durch die Lehman-
Pleite geschadigt wur-
den. Fischer publizierte 
verschiedentlich zu Wirt- 

Eric Stupp (45) ist 
Rechtsanwalt und Part-
ner bei Bar & Karrer. Zu 
seinem Mandanten- 
stamm zählen zahireiche 
international tatige Ban-
ken und Versicherungen. 
Eric Stupp ist zudem 
Vizeprasident des Ver-
waltungsrats von Gold-
man Sachs Bank AG, 
Zurich, und Verwaltungs-
ratsmitglied von ver-
schiedenen anderen 

schaftskriminalität und 	Finanzinstituten und 
Sammelklagen. 	 lndustrieunternehmen. 
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:io�c enGi --
P1eite Madoff und 
BP kann ein vernünf-
tiger Mensch de--  
Nutzen einer 
.Sammelklage 

Daniel Fischer 

tions<< sind meist gezielt gegen 
Grossfirmen gerichtet, die vie! 
Wert auf korrektes Vorgehen le-
gen. Bei ihnen bauen die Klager 
über die Public-Relations-Schiene 
Druck auf, urn den Disput dann 
via Vergleich beizulegen. 

pädoyor: Was können Klager da-
für, dass es oft Grossunternehmen 
sind, die einen grossen Schaden 
verursachen - wie beispielsweise 
UBS, CS oder BP? 
Fischer: Gegen BP laufen zurzeit 
155 <<class actions)). Ohne Sarnmel-
Idage ware dieser Fall nicht justi-
ziabel. Nach der Umweltkatastro-
phe im Golf von Mexiko kann 
man wohl nicht im Ernst behaup-
ten, das Gross unternehmen sei 
unfair Liber die PR-Schiene atta-
ckiert worden. Zumal die PR-
Schiene auch ohne Sammelkiagen 
moglich ware. 
Stupp: Das Beispiel BPzeigtjage-
nan, dass das amerikanische Vet-
fahren mit den <<class actions<< 
nicht greift. Trotz Sammelkiagen 
musste die Politik von höchster 
Stelle her eingreifen. Als die Regie-
rung drohte, kunftig Förderrechte 
zu verweigern, stellte BP in Win-
deseile einen Entschadigungs-
fonds bereit. Die hangigen <<class 
actions<< in Sachen BP haben hin-
gegen noch keinen einzigen Ent-
schadigungsdollar bewirkt. 

plüdoynr: Hat eine Sammeildage 
nicht auch Vorteile fir die Unter-
nehmen? 
Fischer: Gewiss, ein Fall ist 
schne!ler und ein für allemal erie-
digt. Eine Gruppenklage ohne die 
überrissenen <<punitive damages<< 
ist nicht a priori ein unterneh-
mensfeindliches Instrument - 
sonst ware ich nie und nimmer da-
für. Ich bin wirtschaftsfreundlich, 
Banken sind unser Bodenschatz 
und nicht ein Bodensatz. Es geht 
mir einzig urn die Optimierung 
des Verfahrens. 
Stupp: Die Nachteile uberwiegen. 
Wenn die Schweiz solche Kiage- 

rnog!ichkeiten importiert, entste-
hen nicht our zusätzliche Kosten. 
Die Schweiz würde sich auch ci-
nen erheblichen Standortnachteii 
einhandeln. Bei Neuansiedlungen 
sehen sich die Firmen auch die 
Rechtssicherheit eines Landes an. 
Aus Sicht der Unternehrnen wilt-
de die Attraktivität der Schweiz 
sinken, wenn wit ein solches Insti-
rut einführen. 

pliido’jer: Könnte eine Kiage-
moglichkeit in der Schweiz den 
Vorteil haben, class die Mager Sel-
tenerdenWegvor ein US-Gericht 
suchen? 
Stupp: Nein, die Mager würden 
weiterhin wenn irnrner moglich 
US-Gerichte bevorzugen. Wenn 
sie dort einen Schaden von zwanzig 
Millionen nachweisen können, 
gibt es noch den dreifachen Betrag 
an <<punitive damages,, obendrauf. 
DerAnwalt behªlt dann etwa dreis-
sig Prozent davon, der Klager den 
Rest. Das ist natürlich attraktiver. 
Zudern ist es einfach, in den USA 
eine Kiage einzuleiten. Urn eine 
Zehn-Mil!iarden-K!age einzurei-
chen, genügt ein Schreiben von 
drei, vier Seiten. 
Fischer: Genau wegen diesem 
Ausnützen von klagerfreundlichen 
Gerichtsständen in den USA ware 
es doch auch für Unternehmen in 
der Schweiz von Vorteil, wenn wit 
ein eigenes attraktives Streitbei-
legungsinstrument flit Gruppen 
batten -. auch wirtschaft!ich. So-
lange die Schweiz keine eigene 

Gruppenklage kennt, wird sich em 
amerikanisches Gericht eher für 
zustandig erklaren. Es ist rnir un-
heimlich zuwider, dass US-Ge-
richte über diesen Weg unsere 
Rechtsprechung dominieren. Die 
Schweiz ist als vernünftiges Land 
in der Lage, eine eigene Form von 
Gruppenklage zu schaffen und so 
ihr Recht selbst zu schopfen. 

plädoyer. Am 1. Januar tritt die 
neue Ziviiprozessordnung in 
Kraft. Weshalb fehit darin die 
Moglichkeit einer Gruppenklage? 
Fischer: Fine refiektierte Ausei-
nandersetzung mit dem Thema 
Sammelkiagen gab es nicht. Zu-
dem fiel der Entscheid schon vor 
langerer Zeit. Heute, nach der 
Lehman-Pleite, nach Madoff und 
nach BP, kann ein vernünftiger 
Mensch den Nutzen einer Sam-
meikiage nicht mehr verneinen. 
Stupp: Es stellt sich die Frage: 
Was ist effizienter? Bei weichem 
System sind die Transaktions-
kosten geringer und wie erreicht 
man die besten Resultate? Diese 
Frage muss man aus der Makro-
perspektive beantworten. Eine Be-
horde hat eben auch eine gewisse 
Rechenschaftspflicht, was eine 
Sammeiklagegruppe nicht hat. Ich 
glaube nicht, dass die Schweizer 
BevOlkerung eine klagewütige Ge-
selischaft will, die bei jeder erlitte-
nen Unbili zuerst über!egt, wen 
man dafür verantwortlich machen 
kann. 

plSdoyer: Das Schweizer Recht 
kenrit Verbandsklagen. Das Bun-
desgesetz über den unlauteren 
Wettbewerb gibt in Artikel 10 
zum Beispiel Konsumentenorga-
nisationen die Moglichkeit zu 
kiagen. Warum wird davon so se!-
ten Gebrauch gemacht? 
Fischer: Ein Grund ist sicher, 
class Verbandsklagen keine Leis-
tungsklagen, sondern reine Fest-
steilungsklagen sind. Konsumen-
tenorganisationen kOnnen nicht 
auf Schadenersatz für die Kunden 
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kiagen, das ist im Gesetz ausdrück-
lich so geregelt. 
Stupp: Es ist sehr aufwendig, eine 
Ver!etzung des Bundesgesetzes ge-
gen den unlauteren Wettbewerb 
nachzuweisen. Konsumenten er-
reichen mehr über die Rcputati-
onsschiene - interessanterweise 
auch in den USA, trotz Sammel-
klagen. Deshaib wehre ich mich 
gegen deren Einfiihrung. 

plädoyer: Sic sagen, die Schweiz 
braucht keine Sammelkiage. Was 
raten Sic jemandem, der durch 
fehierhafte Beratung mit Leh-
man-Papieren Geld verloren hat? 
Stupp: Jeder geschadigte Anleger 
kann gegen die Bank kiagen. Bei 
Lehman gab es zudem auch den 
Behördcnansatz: Die Finanz-
marktaufsicht (Finma) hat sich 
Daten bcschaffr, die Verkaufsvor-
gänge untersucht und einen Be-
richt erstelit. Sic hat auch schon bei 
anderen Finanzinstituten interve-
niert, wcnn sic der Meinung war, 
sic batten einen ungerechtfertigten 
Gcwinn erzielt. Dieses Vorgehen 
funktioniert ohne Lärm, es ist viel 
effizienter als eine Sammelkiage. 
Fischer: Die Finma hat im Be-
richt zur Lehman-Pleite aus-
drücklich ausgekiammert, ob die 
gcschadigten Anleger zivilrcchtli-
che Anspruchc gegen Schweizer 
Banken haben. Mar ist: Ein Leh-
man-Opfer mit einem Schaden 
von 30000 oder 40000 Franken 
Vcrmogen ist machtlos, wenn es 
vor Gcricht gegen eine Bank an-
treten muss. Die Realität ist, dass 
sehr viele Geschadigte aufgcgebcn 
haben. Unsere Kanzlei versuchte 
der Ubermacht etwas entgegcnzu-
sctzen, indem wir mit den Ge-
schadigten einen Kiagerpool ge-
bildet haben. Weil die Credit 
Suisse aussergerichtlich Vernunfr 
gezeigt hat, haben schliesslich vie-
le über cinen Vctgleich einen Teil 
des Gcldes zuruckethalten. Sonst 
wären es Einzelprozcssc gewor-
den - mit prohibitiven Kosten. 
Verglichcn mit Frankreich oder 

Italien hat die Schweiz prozentual 
die höchsten Gerichtskosten und 
keine Klagerindusttie. Prozess-
finanziercr übetnehmen a priori 
selten soiche Prozesse. Man stelle 
sich zudem 5000 Einzclklagen 
vor - ein absolutes Unding bezug-
lich Prozessökonomie. 

pladoyer: Bring die neue eid- 
genossische Zivilprozessordnung 

uberhaupt keine Verbesserungen 
beim kollektiven Rechtsschutz? 
Fischer: Praktisch nicht. Artikel 
27 schafft einen cinheitlichen Mas-
sengerichtsstand, an dem man ci-
nen Prozess vorantreiben und die 
anderen sistieren kann. Artikel 91 
bietet bei einer Strcitgenossen-
schaft ein bisschen Abhilfe bei den 
Gerichtskosten, indem man nicht 
die absoluten Betragc zusammen-
zieht, sondern einen Grundbetrag 
angemessen erhoht. Das sind abet 
wahrlich keine grossen WLirfe. Ich 
kann mir nicht vorstcllcn, class die 
Schweiz letzdich der cinzige Staat 
in Europa sein wird, der keinc 
Gruppenklage kennt. 

plädoyer: Ein Hauptargument 
gegen die Einfuhrung einer 
Gruppenklage in der neuen ZPO 
war die Bindewirkung für die an-
deren Betroffenen. Dieses Prin-
zip des <<Opt out<< sei nicht kom-
patibel mit dem Schweizer Recht. 
Stupp: Das <Opt out>> ist unter 
dem Aspckt des Datenschutzes 
problematisch. Damit Klägcran- 

waite und Gcrichtc wissen, wet zut 
betroffcncn Gruppe gchott, rnOs-
sen die bcldagtcn Firmen Kunden-
daten offenlcgcn - ohnc zu wissen, 
oh die Betroffenen die Wahrneh-
mung ihrer Interessen dutch Klä-
gcranwalte überhaupt wunschen. 
Fischer: Diesc Argumentation 
übersieht, dass wit in der Schweiz 
allgcmemnverbmndlichc Arbeitsver-
träge oder AllgemcinvcrfOgungen 
haben - vollig unbekannr ist die 
bindcnde Wirkung nicht. Em 
Kompromiss beim <<Opt out>> 
könntc ein zweistufiges Vorgehen 
scm. Zucrst macht jeder, der sich 
nicht aktiv abmeldet, automatisch 
mit. In eincr spatcren Phase muss-
te sich ein Gcschadigter dann aktiv 
dem Vcrfahrcn anschliessen. 
Stupp: Ich glaube nicht, class die-
set rechtstcchnische Einzclaspekt 
ausschlaggcbcnd ist. Es geht vici-
mehr urn den institutionellen An-
satz, den man als Land verfolgt: 
Ich glaube nicht, dass sich die 
Wohlfahrt in der Schweiz vergros-
sert, wcnn wit rnchr Zivilprozcsse 
haben. Darnit cinhergehend muss-
ten wit zwingcnd den Justizappa-
rat etheblich ausbaucn und den 
Gerichten Entscheidungen zu-
muten, die unter Umstanden für 
Unternehmcn exisrcnzbedrohcnd 
scin könnten. 

pädoyar: Wann wird die Schweiz 
die Moglichkeit einer Sammelkia-
ge einfuhren? 
Fischer: Schnellcr als es die meis-
ten erwarten. 
Stupp: Das sche ich anders. Das 
Instrument wurde in der neucn 
Zmvmlprozessordnung failengelas-
sen, wcil es in der Vcrnchm!assung 
rnchrhcitlich abgcichnt wurdc. 
Geben wit dieser Zivilprozessord-
nung doch emma! cinc Chance, 
bevor wit Ober Anderungen disku-
tieren. Interview: Corinne Stöcki 

Ausführlich zum Thema: 

"Sammelkiagen: Auch 

in der Schweiz sinnvolI?’, 

pladoyer 6/08. 

Das Vorgehen dci 
I*.nrna funktioniert 

ne Lim, ist abeT.  

de1 effizienter als 

Eric Stupp 
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